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No. 35. Halle, Dienstag den 11. Februar
Hierzu zwei Beilagen.

1845.

Deutſchland.
Berlin, d. 9. Febr. Se. Durchl. der General-Major

und Kommandeur der öten Landwehr-Brigade, Fürſt Wil-
helm Radzivwill, iſt nach Poſen von hier abgereiſt.

Berlin, d. 7. Febr. (A. Pr. Z.) Aus zuverläſſiger
Quelle erhalten wir das nachſtehende, aus dem Königl. Mi-
niſterium des Jnnern ergangene Reſcript, nach welchem die
Cenſoren, wie wir vernehmen, mit der entſprechenden An-
weiſung verſehen ſind:

„Es ſind neuerdings mehrfach Falle vorgekommen, in de
nen das Ober-Cenſurgericht in ſeinen Urtheilen uüber Zeitungs-
Artiket, welchen von den Cenſoren die Druckerlaubniß ver-
ſagt worden, anerkannt hat, daß in den betreffenden Arti-
keln, in einzelnen Theilen oder Saätzen allerdings Ungeſetz
liches enthalten war, fur welches ſodann auch, unter Zu-
laſſung desjenigen, was in den vorgelegten Aufſätzen den
Cenſurgeſetzen nicht entgegen war, die Druckerlaubniß ver
weigert wurde. Demnachſt ſind dieſe Artikel, nachdem ſol-
chergeſtalt die geſetzwidrigen Stellen daraus entfernt waren,
mit dem Zuſatze:

„vom Ober-Cenſurgerichte zum Druck verſtattet“,
oder

„dieſem Aufſatze iſt durch Urtheil des Ober Cenſurge-
richts die Druckerlaubniß ertheilt worden

ia den Zeitungen abgedruckt.
Durch Bemerkungen dieſer Art muß das Publikum noth-

wendig irre geleitet werden, indem ſie nicht anders verſtan-
den werden koönnen, als daß der Cenſor den Artikel, wie er
veröffentlicht wird, zum Druck fur ungeeignet erklärt und
ihn in dieſer Geſtalt geſtrichen hätte, während er doch, wenn
ihm derſelbe in der Geſtalt, wie er abgedruckt wird, vorge-
legt wäre, in den meiſten Fällen eben ſo wenig als das Ober-
Cenſurgericht gegen deſſen Zuläſſigkeit Bedenken gehabt ha-
den wurde. Auf ſolche Weiſe bleibt es dem Publikum unbe-
kanat, daß derartige Artikel in der That Ungeſetzliches ent-

halten haben, daß ihnen alſo von dem Cenſor, theilweiſe
auch nach Anſicht des Ober-Cenſurgerichts, die Druckerkaub-
niß verſagt werden mußte, und daß mithin das Ober-Cen-
ſurgericht nur fur dasjenige dieſe Erlaubniß ertheilt hat, was
auch der Cenſor, wenn er ſich auf eine Ausſcheidung des
Ungeſetzlichen hätte einlaſſen wollen, zum Druck verſtattet
haben wurde. Daß der CEenſor ſich auf dieſe Ausſcheidung
nicht eingelaſſen, kann in der Regel nur gebilligt werden,
da es ſelbſt dem Jntereſſe des Schriftſtellers entſpricht, ſeine
Schrift ganz und unverändert oder vorläufig gar nicht zu
gelaſſen zu ſehen, indem es jedenfalls beſſer iſt, ihm die Aen-
derung und Wiedervorlegung behufs der Ertheilung des Jm-
primatur ſelbſt zu überlaſſen als dieſe Aenderung durch Aus-
ſcheidung einzelner Worte oder Satze Seitens der Cenſur-
Behörde ohne Wiſſen und Einſtimmung des Autors vorzu
nehmen. Es leuchtet ein daß bei der Unbekanntſchaft mit
der wahren Lage der Sache auch das Urtheil des Publikums
uüber die Cenſoren und das Jnſtitut der Cenſur uberhaupt
durch jene Art der Hinweiſung auf die gerichtliche Verſtat-
tung zum Abdruck irregeleitet werden muß. Die offentliche
Meinung kann in Folge deſſen den Cenſor ohne ſein Ver-
ſchulden einer unerklärlichen, ungeſetzlichen und alſo will-
kurlichen Strenge in Handhabung ſeines Amtes zeihen und
in ſeinem vermeintlichen Verfahren einen Beweis fur Be-
druckung der Schriftſteller durch die Cenſur- Verwaltung finden.

Frägt man nach den Motiven, welche dem Zuſatze
vom Ober-Cenſurgericht zum Druck verſtattet zum Grunde
liegen könnten, ſo läßt ſich ein geſetzlich anerkennenswerther
Grund dafür faſt nur in dem Jntereſſe der Redaktion ſin
den, die verſpätete Veröffentlichung des Artikels vor ihren
Leſern zu rechtfertigen. Ergiebt ſich aus dem Artikel ein
ſolches Jntereſſe, oder iſt ein anderes gerechtfertigtes Motiv
fur jenen Zuſatz vorhanden, ſo kann er in der Regel nicht
verhindert werden. Der Cenſor iſt aber dann eben ſo be
rechtigt als verpflichtet, von der Redaktion die Aufnahme
einer erläuternden Bemerkung darüber zu verlangen, daß dem



Artikel nicht in ſeiner nun vorliegenden Geſtalt die Druck-
erlaubniß von ihm verſagt ſei. Eine Bemerkung dieſes oder
ähnlichen Jnhalts aufzunehmen darf ſich die Redaktion nach

19. der Verordnung vom 30. Juni 1843 nicht weigern.
Ergiebt ſich aber, daß bei jenem Zuſatz das Motiv vor-

waltet, das Publikum uüber das Verfahren des Cenſors zu
täuſchen und hierdurch die Cenſur- Verwaltung zu verdaächtigen,
ſo darf das nach der Beſtimmung ad IV. der Cenſur-Ja-
ſtruktion vom 31. Januar 1843 nicht geſtattet werden.

Berlin, den 30. Januar 1845.
Der Miniſter des Jnnern.

gez. Graf v. Arnim.“
Jn der Stadt Reurode wurde am 26. Januar der

erſte evangeliſche Pfarrer eingefuührt. Die Bewohner von
Neurode, wie der ganzen Grafſchaft Glatz, bekannten ſich
ſeit dem Jahre 1561 ſämmtlich zur evangeliſchen Lehre, bis
im J. 1623 die katholiſche Lehre wieder eingefuührt und kein
einziger Chriſt Augsburgiſchen Bekenntniſſes mehr geduldet
wurde. Ecſt ſeit im J. 1740 die Grafſchaft Glatz unter
preußiſche Oberhoheit kam, wurde in Betreff der Anſiedelung
evangeliſcher Chriſten eine mildere Praxis geuübt und im J.
1796 hatte ſich die Gemeinde von Neurode ſo vergroößert,
daß ſie jährlich einige Mal im Saal des ſogenannten Ober-
hofes Gottesdienſt halten konnte. Jetzt iſt nun die Gemeinde
auf mehr als 500 Seelen angewachſen und hat ſich deshalb
von der Gnade Sr. Majeſtät einen eigenen Seelſorger er-
beten. Dieſe Bitte wurde durch eine Kabinetsordre vom
9. September 18343 erfullt und der bisherige Erzieher des
jungen Grafen Magnis, Herr Ahlers, von der koöniglichen
Regierung zu der neugeſchaffenen Pfarrſtelle berufen. Der
Einfuhrungsefeierlichkeit wohnten auch viele katholiſche Ein-
wohner bei, ſo wie auch der katholiſche Stadtpfarrer an
dem Mittagsmahl theilnahm.

Poſen, d. 3141. Jan. Jm Adelnauer Kreiſe hat der
Reformator Czerski bereits Anhänger gefunden. Zwei Geiſt-
liche, der Pfarrer Hubert in der Stadt Raszkow und Land
gelſt licher Wodzinski, haben ſich fur ihn erklärt und ihre
polniſchen Gemeinden ſind dem Beiſpiele ihrer Seelſorger
gefolgt.

Schweiz
Bern. Der zweite Artikel der vom Regierungsrath

beantragten Geſandtſchaftsinſtruktion: „dahin zu wirken, daß
die Tagſatzung erkläre: der Orden der Geſellſchaft Jeſu ſoll
aus dem Gebiet der Eidgenoſſenſchaft entfernt werden
iſt am 30. Januar vom Großen Rath mit 155 gegen 40
Stimmen angenommen worden. Der von Herrn Gerichts
präſident Schöni von Biel beantragte Zuſatz auf unverzug-
Uche Vollziehung eines ſolchen Tagſatzungsbeſchluſſes blieb
mit zwölf Stimmen in der Minderheit. Dagegen wurden
zwei andere Zuſaätze ohne Einſprache angenommen. Der eine,
von Hrn. Revel geſtellt, bezweckt, daß ſich jener Beſchluß
auf alle Jeſuiten beziehe, „unter welcher andern Form ſie
auch auftreten möchten der andere, von Hrn. Obergerichts-
präſident Funk, eine Erklärung an die katholiſchen Kantone,
daß man die katholiſche Religion achte und Nichts dagegen
deabſichtige.

Großbritannien und Jrkland.
London, d. 1. Febr. Der Sieg des Hrn. Guizot in

der franzöſiſchen Deputirtenkammer erſcheint dem aufgeklär-
teren Theil der hieſigen Preſſe keinesweges als eine Garan-
tie für das geſicherte Fortbeſtehen des franzöſiſchen Kablnets.

„Wir können uns nicht verhehlen“, ſchreibt die „Times“,
„daß der Kampf, in welchem Hr. Gutizot bis auf das Aeu-
ßerſte auszuhalten entſchloſſen iſt, einer von denjenigen
Kämpfen iſt, welche höchſt ſelten von Erfolg und hochſt
gefährlich fur den Charakter der Staatsmanner ſind. Eine
gefallene oder wankende Majorität wieder aufzurichten und
herzuſtellen, iſt die ſchwierigſte aller Aufgaben, beſonders
Angeſichts einer factioſen Oppoſition und zu einer Zeit, da
die große Sicherheit des Landes alle die wahnſinnigen Be
ſtrebungen perſönlichen Ehrgeizes beguünſtigt. Jn dem auf-
richtigſten Jntereſſe fur Hrn. Guizot's perſönliche Wurde
und ſeine politiſche Zukunft ſchließen wir uns der Anſicht
unſeres geachteten Kokllegen, des „Journal des Debats“, an,
daß es fur ihn beſſer geweſen waäre, wenn er abgedankt
hätte. Es iſt nicht möglich fur einen Miniſter, dies große
konſtitutionelle Prinzip zu weit zu treiben, denn es iſt das
wahre Geheimniß der Kontrolle, die er über ſeine Partei
hat; und jede Abweichung von demſelben geſchieht mit gro-
ßer Aufopferung moraliſcher Gewalt. Wir meſſen Hru.
Guizot nicht ein Feſthalten am Amte bei, das von der
Liebe zu dieſer hohen Stellung geboten wird, aber wir be-
ſorgen daß die Ueberzeugung der Pflicht, nach welcher er
zu handeln erklärt, ihn zu viel der Gefahr des Augenblicks
aufopfern läßt. Er hat indeß ſeinen Entſchluß gefaßt, und
wir können nur hoffen, daß derſelbe von Erfolg ſein mooge.
Die nächſte Theilung uber die geheimen Fonds wird wahr
ſcheinlich in nächſter Woche erfolgen, und ſie wird entweder
ein Votum des Vertrauens zum Kabinet oder das Signal
zur Berufung an das Land ſein.“

Vermiſchtes.
Paris, d. 3. Febr. Seit einigen Tagen iſt in den

literariſchen Kreiſen ein Gerücht verbreitet, das wenig Wahr-
ſcheinlichkeit fur ſich hat. Von Seiten der FJeſuiten- Geſell
ſchaft ſoll naämlich, wie man behauptet, Herrn Eugène
Sue eine Million geboten worden ſein, wenn er auf eine
weitere Veröffentlichung ſeines „jewigen Juden Verzicht lei-
ſten wolle. Man fugt hinzu, Herr Eugène Sue habe dar-
über die Eigenthümer des „Conſtitutionnel“, in deſſen Feuil-
leton der antijeſuitiſche Roman erſcheint, befragt, dieſe aber
hätten erklärt, daß ſie, falls er einem ſolchen Anerbieten
Folge gäbe, eine Entſchädigungsklage gegen ihn anhangig
machen wurden. Letzteres wurde ſich wohl ſo von ſelbſt ver-
ſtehen daß Herr Sue nicht erſt danach ſich erkundigt haben
kann, ob die Jntereſſirten ſich eine Abbrechung ſeines Ro
mans gefallen laſſen möchten. Andererſeits iſt das vermeint-
liche Anerbieten von Seiten der Jeſuiten eben ſo unwahr
ſcheinlich, uüberdies auch ganz unwahrſcheinlich, daß Eugène
Sue uberhaupt von der Fortſetzung ſeines vortrefflichen Ten
denz Romans habe abſtehen können.

Berlin, d. 5. Febr. Einem heute hier umlaufen-
den Geruchte zufolge, hat ſich ein ehemals bei der Oper an
geſtellter, aber entlaſſener Choriſt oder Maſchiniſt, als der
Anſtifter des Brandes, der das Opernhaus einäſcherte, bei
den Polizei- Behörden freiwillig geſtellt. Auf das Ergebniß
der eingeleiteten Unterſuchung iſt man ſehr geſpannt.

Mannheim. Bei dem badiſchen Armeekorps ſoll
die mit Holznägeln verfertigte Fußbekleidung allgemein ein-
gefuührt werden. Jn unſerer Strafanſtalt ſoll ſich bereits
eine Maſchine zur Fertigung derartiger Nägel befinden.

Auch in Offenbach haben nach einer Mittheilung
im Frankfurter Journal bereits mehrere Bi ſprechungen zur
Grundung einer deutſch katholiſchen Gemeinde ſtattgefunden.
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Paris, d. 1. Febr. Zehn große dreſſirte Neufund-
länder Hunde ſind von England hier angekommen, um an
den verſchiedenen Punkten der Seine mit ihren Wachtern zur
Rettung Verungluckter angeſtellt zu werden.

Stuttgart, d. 3. Februar. Der „Schwaäb. Merc.“
enthält nachſtehende Mittheilung aus Oberſtenfeld Die fol
gende Geſchichte möchte in mancher Hinſicht zur Warnung
dienen: Ein hieſiger Burgersſohn ging vor etliche und vier-
zig Jahren als Baäckergeſelle in die Fremde. Es blieben nach
und nach alle Nachrichten von ihm aus und ſeine hieſigen Ver-
wandten glaubten ihn todt. Das ihm zugehoöörige Vermögen
wurde pflegſchaftlich verwaltet, die Erben aber wuünſchten
ſeit ungefähr zehn Jahren es unter ſich vertheilen zu dur-
fen. Sie beauftragten einen Mann von Flein, der haufig
nach Holland reiſt, Erkundigungen uüber ihren Verwandten
einzuziehen, und dieſer brachte ihnen eine legal ausgeſtellte
Urkunde, nach welcher zwei Manner eidlich erklärt hatten,
ſie hätten den Verſchollenen recht wohl gekannt, er ſey mit
ihnen auf einem und demſelben Schiffe geweſen, an einem
Fieber geſtorben und ins Meer verſenkt worden. Auf dieſe
Urkunde hin verlangten die Verwandten Verabfolgung des
Vermögens, das Oberamtsgericht Marbach verweigerte ſie
jedoch, weil ihm die in der Urkunde enthaltene Angabe, un-
geachtet ihrer geſetzlichen Form, verdächtig war. Die Ver-
wandten dagegen zweifelten nicht an der Richtigkeit des Scheins,
ſuchten bei Dieſem und Jenem Hülfe und wandten mehrere
hundert Gulden fur Proceßkoſten und Reiſen auf. Endlich
wurde geſtattet, das Vermögen, jedoch gegen wentgſtens ein
fache Verſicherung, zu vertheilen; noch aber war dies nicht
vollſtändig geſchehen, als amtlich ausgefertigte Briefe die
Nachricht brachten, der Verſchollene lebe noch in Nordamerika,
ſey Muüller und Vater einer zahlreichen Familie und verlange
ſein Vermögen zugeſchlckt. Die ſo ganz unerwartete Nachricht
wurde in Zweifel gezogen man meinte, es könne aufdie eine oder
die andre Art ein Betrug dabei walten doch allen dieſen Zwei-
feln wurde vor einigen Monaten ein Ende gemacht, indem der
Verſchollene in eigner Perſon hieher kam, um ſein Vermögen
in Empfang zu nehmen. Er war auf Land und Meer weit
umher gekommen, bis er ſich endlich in Nordamerika häuslich
niederließ und ſich als Muller ein fur feine nach und nach ſehr
zahlreiche Familie genugendes Forikommen erwarb. Erſt die
bekannte Geldkriſis in Amerika machte ihn endlich darauf den
ken, ſein elterliches Vermögen an ſich zu ziehen. Die Schwie
rigkeiten, welche die Meinung von ſeinem Tode verurſachten,
bewogen ihn, die Reiſe hieher zu machen. Leider ſollte er
die Seinigen in ſeiner Heimath nicht wieder ſehen ſondern in
der alten Heimath, im Elternhauſe, ſterben. Glucklich in
Heilbronn angekommen, zog er ſich eine Erkältung auf der
kurzen Reife hieher zu und ſtarb in Folge davon nach eini
gen Wochen in derſelben Stube, in welcher er geboren
wurde. Da ähnliche Urkunden (ſogenannte Notorietäts-
acte) nicht ſelten beigebracht werden ſollen, ſo mochte dieſer
Vorfall namentlich in dieſer Hinſicht eine ernſte Beachtung
derdienen. Es fällt in einzelnen Seeſtädten nicht ſchwer,
Leute aufzubringen, welche fur Geld ſelbſt falſche eidliche
Ausſagen machen. Diejentgen, welche ſich in fernen Lan
dern aufhalten, können aber auch aus dieſem Falle erſehen,
mit welchen Gefahren es verbunden iſt, wenn ſie unter
laſſen, ihren Angehörigen von Zeit zu Zeit von ihrem Auf
enthalte Nachricht zu geben, was ja doch bei den allent-
halben beſtehenden Poſteinrichtungen (nöthigenfalls durch
Vermittelung irgend eines Kaufmanns) ohne alle Schwie
rigkeit geſchehen kann.
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Wien, d. 29. Jan. Die Wahrnehmung, daß die
Dampfkeſſel nicht ſelten in den Fabrikgebäuden ſelbſt aufge
ſtellt ſind, hat Bedenken erregt und zu dem Antrage gefuhrt,
daß die Bau-Behoöörden angewieſen werden ſollen, fur gro
ßere Dampfkeſſel immer die Erbauung eigener, außerhalb
des Fabrik- Gebäudes herzuſtellender Keſſelhäuſer den Baube-
werbern zur Pflicht zu machen. Die Hofkanzlei hat hier-
uber jedoch entſchieden, daß zum beſſeren Gedeihen der fur
die allgemeine Wohlfahrt ſo wichtigen Jnduſtrie jede nicht
unbedingt nothwendige Beſchränkung fern gehalten werden
muſſe, daher auch durch keine an ſich entbehrliche und zu
weit getriebene Vorſichts- Maßregel eine Belaäſtigung derſel-
ben herbeigefuhrt werden durfe. Abgeſehen aber davon,
daß abgeſonderte Keſſelhäuſer ohnehin nicht bei allen Dampf-
maſchinen angebracht werden konnen und auf Dampfſchiffen
Hunderte von Menſchen unmittelbar uüber dem blos durch
das Verdeck getrennten Dampfkeſſel ſich befinden handele
es ſich bei der vorliegenden Frage nicht ſowohl darum,
Dampfkeſſel-Exploſionen minder gefährlich zu machen, als
vielmehr darum, die Exploſion ſelbſt, ſoweit es moglich
bleibt, ganz zu verhindern. Bei gewiſſenhafter Beobachtung
der hierüber beſtehenden geſetzlichen Vorſchriften wurde auch
eine Exploſion kaum eintreten wenn aber auch wirklich das
Aufſtellen eines Dampfkeſſels innerhalb einer großen Fabrik
oder Arbeits-Lokalität größere Gefahr zu verurſachen ſcheine,
ſo werde dieſelbe wieder dadurch uüberwogen, daß die da-
ſelbſt befindlichen zahlreichen Perſonen, welche ſämmtlich der
gleichen Gefahr ausgeſetzt ſind, gemeinſchaftlich und mit
größerer Genauigkeit und Sorge den Keſſel uüberwachen
und die gegebenen Vorſchriften beobachten können. Weil
daher abgefonderte Keſſelhäuſer fur Dampfmaſchinen durch
Sicherheits- Rückſichten keinesweges als abſolut nothwendig
erſcheinen, ſo wäre es auch nicht angemeſſen daß die Staats-
Verwaltung mit einer imperativen Maßregel zur Erreichung
dieſes Zweckes einſchreite; es bleibe aber immer den offent-
tichen Bau Behörden anheimgeſtellt, durch geeignete Vor-
ſtellungen dahin zu wirken, daß bei neuen größeren Fabriks-
Anlagen, in welchen Dampfkeſſel von größeren Dimenſionen,
ſei es zum Betriebe von Dampfmaſchinen oder für andere
Zwecke aufgeſtellt werden, fur ſelbe eigene abgeſonderte
Keſſelhäuſer aus freier Entſchließung der Beſitzer gebaut
werden.

Bruüſſel, d. 3. Febr. Heute hat der durch den
Einſturz des Tunnels von Cumptich unterbrochene Waaren-
transport auf der noördlichen Eiſenbahn wieder begonnen.
Es ſind, wie ſchon gemeldet, einſtweilen Schtienen auf die
Landſtraße gelegt, auf welchen die beladenen Waggons durch
Pferde bis Tirlemont gezogen werden.

Laufenburg, Ende Jan. Der Rheinſtein, d. h.
der Fels, der den Waſſerfall veranlaßt, erhebt aus der Mitte
des Waſſers ſein ehrwurdiges, nur ſelten geſehenes Haupt,
um ſeiner Krone von Jahreszahlen auch die von 1845 ein-
graviren zu laſſen. Heute überraſchte ein eben anweſen-
der würtembergiſcher Turner mehrere Anweſende mit einem
improviſirten Wageſtuck, dem auf dieſem Gebiete der Kunſt
kein gleiches zur Seite geſtellt werden kann. Mit großer
Ruhe und Sicherheit poſtirte er die Schwungſtange auf den
Rheinſtein, und ſetzte in einem kühnen Sprunge von dem
badiſchen nach dem ſchwetzeriſchen Ufer uber.
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Bekanntmachungen.
Dir innere Ausbau der Kirche zu

Sennewitz ſoll an den Mindeſtfordern-
den verdungen werden; Unternehmungs-
luſtige lade ich daher zur Abgabe ihrer For-
derungen auf Sonnabend den 15. d. M.
fruh 11 Uhr in meiner Wohnung zu er-
ſcheinen, ein.

Halle, den 8. Febr. 1845.
Der Bau-Jnſpector

Schulze.

Muünchener Sparlichte 5/ Pfd.
pr. Thlr.

Champagner von I„ambry Gel-
dermann Deutz à Ay prem.
Qual. I Thlr., super. Qual.
1 Thlr.

Rheinweine, 44 Fl. von 11 bis
18 Thlr.

Medoc St. Estephe, ganz rein
gehalten, 44 Fl. 14 Thlr.

Ananas, Apfelſinen- und Ci-
tronen Punſch Extract, wie auch
Grog-Extract aus Rum und Arrac,
empfiehlt ſich jedes weitern Lobes
enthaltend,

Theodor Brodkorb
in Cönnern.

Auf Teutſchenthäler beſte
Braunkohle aus der Friedrich-
Wilhelms Grube Nr, 2 nehme
ich Beſtellungen
à Z Thlr. pr. 1000, Stuck

gut geformte Steine an, und
verpflichte mich, ſie den Einwoh-
nern der hieſigen Stadt fur obi-
gen Preis frei vor das Haus zu
liefern.

Die Gute der Kohle iſt genu-
gend bekannt, und enthalte ich
mich deshalb jeder fernern An-

giſung.
Cönnern, den 30. Jan. 1845.
Theodor Brodkorb.

Ein alter vierſitziger Schlitten ſteht zu
verkaufen beim Schmiedemeiſter Rieke,
kleiner Berlin Nr. 414.

4

Kataloge,

Halle, den 6. Februar 1845.

Anzeige für Blumen- u. Gartenfreunde. De
Die Königl. Preuß. privilegirte Saamen-

von C. Platz Sohn in Erfurt
hat mich beauftragt, fur Halle und Umgegend Aufträge auf ihre Gemüſe-, Holz
und Blumen-Sämereien entgegenzunehmen und die überaus reichhaltigen

welche uber 2670 Nummern umfaſſen,
Jndem ich mich unter Verſicherung der billigſten Preiſe zu geneigten Beſtellungen be
ſtens empfehle, mache ich noch ergebenſt auf die außerordentliche Auswahl von Geor-
ginen (von denen 22 ſchöne Sorten zum erſtenmal in den Handel
kommen), Sommer-, Herbſt, Winter Pyramiden-, Zwerg- und Kaiſerlevkoyen,
ſowie von neuen und ſchönblühenden Pflanzen u. a. m. aufmerkſam.

Handlung

gratis verabfolgen zu laſſen.

Chr. R. Rohland, alter Markt Nr. 549.
Haupt- Niederlage des Berliner Dampf-Kaff e.

der

Neuſilberne Schlittengeläute erwarte in dieſen
Tagen und verkaufe ſolche zu den Fabrifpreiſen

Herren Abeking Comp. in Berlin.
Theodor Brodkorb in Cönnern.

Allen Journal- u. Leſezirkeln
zur Beachtung!

Am 1. December 1844 wurde verſandt
(Fortſetzung regelmäßig am erſten jedes
Monats):

Neue Jahrbücher der Ge-
ſchichte und Politik.

(Unter Mitwirkung von 67 der beruühm-
teſten Gelehrten Teutſchlands.) Herausge-
geben vom Profeſſor Fr. Bülau. Sr
Jahrgang. I845. Januar; der Jahr-
gang von 12 Heften in gr. 8. 6 Thaler.

Jnhalt: 1) Bülau, ein Blick auf
England und die V. St. v. N. A. 2)
Schulze, uüber den Rococogeſchmack.
3) Bade, uüber Feſtungen und uber den
außern Feind. 4) Ueber Caglioſtro.
5) Recenſionen uber Schriften von v.
Minutoli, Köhne, Vogel, Dede,
Weber, v. Hormayr, v. Spruner,
Militairiſche Briefe eines Verſtorbenen III. 2e

J. C. Hinrichsſche Buchhandlung
in Leipzig.

Vier Stuck gut eingehetzte Wind-
hunde, 2- und Zjjaäährig, ſind zu verkau-
fen. Wo? ſagt die Expedition des
Couriers.

Theater in Halle.
Dienstag den 141, Febr. Auf Verlangen

zum dritten Male: Das Urbild
des Tartüffe.

Dr. Fr. Lyncker.

Feinſte Capern,
Morcheln,
Champignons,
Maronen,
Ruſſ. und Hamb. Caviar,
TraubenRoſinen und Schaalmandeln

bei Theodor Brodkorb
in Connern.

Auf das Rittergut Oberthau bei
Schkeuditz wird zum 1. April eine in den
Zweigen der Landwirthſchaft erfahrene Wirth
ſchafterin geſucht, welche im Stande iſt,
einer nicht unbedeutenden Wirthſchaft ſelbſt

ſtändig vorzuſtehen. Das Nahere erfährt
man beim Jnſpector daſelbſt.

Mein Backhaus unweit Halle, worin
zugleich ein Materialhandel betrieben wor
den, will ich veranderungshalber verpachten.
Pachtluſtige mögen ſich bei dem Commiſſaw
Hrn. Hellmoldt in Halle melden, wel
cher das Nähere beſchreiben und Auskunft
ertheilen wird.

Derjenige junge Herr, welcher am
Sonntag Nachmittag einen auf der Chauß

ſee nach Ammendorf verlornen Stock
an ſich genommen, wird erſucht, denſelben
in Halle (Bruderſtraße Nr. 227) zurück
zugeben, widrigenfalls deutlichere Anzeige
erfolgt.

Erſte Beilage
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Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadet und Land
Dienstag, den II. Februar 1845.

Landtag der Provinz Sachſen.
(Offizielle Mittheilung.

Merſeburg, den 9. Februar 1845.
Jn Gemäßheit Allerhöchſter Anordnung iſt der achte Säch-

ſiſche Provinzial Landtag am heutigen Tage eröffnet, und es
beginnen nun abermals die Verhandlungen der Stände.

Nachdem die Herren Abgeordneten dem feierlichen Gottes-
dienſte in der hieſigen Schloß- und Domkirche, an welchem
auch die ſämmtlichen königl. Militair- und Civil-, ſowie die
ſtädtiſchen Behörden Theil nahmen, beigewohnt hatten, ver-
ſammelten ſich dieſelben in dem Ständehauſe, wo eine Depu-
tation aus ihrer Mitte herkömmlich den königl. Landtags-
Kommiſſarius, Ober- Präſidenten von Wedell empfing und
in den Sitzungsſaal begleitete.

Der Letztere hielt an die verſammelten Stände eine, die
Bedeutung der nachfolgenden Verhandlungen berührende, und
die Aufgabe derſelben in kurzen Zügen characteriſirende Anrede,
übergab darauf dem Allerhöchſt ernannten Landtags Marſchall
Grafen von Zech-Burkersrode die königl. Propoſitions-
Dekrete vom 2. und 4. d. M. ((welche nachfolgend mitgetheilt
werden), ſowie die von dem königl. Staats- Miniſterium aus-
gefertigte Ueberſicht von der Lage, in welcher ſich die durch die
früheren Allerhöchſten Landtagsabſchiede noch nicht erledigten
Gegenſtände jetzt befinden, und erklärte damit feierlich den Pro-
vinzial- Landtag für eröffnet.

Hierauf ſprach der Herr Landtags -Marſchall im Namen
der verſammelten Stände gegen den Herrn Landtags-Kommiſs-
ſarius den ehrfurchtsvollſten und tiefgefühlteſten Dank aus, daß
des Königs Majeſtät in Allerhöchſter landesväterlicher Sorge
für das Wohl Jhrer getreuen Unterthanen die Stände der
Provinz abermals zu wichtigen Berathungen über Gegenſtände
der Legislatur zu berufen geruhet habe, und die Verſamm-
lung, gehoben von den Empfindungen unwandelbarer Treue
und ehrfurchtsvoller Liebe für Se. Majeſtät den König und
das ganze königl. Haus ſchloß dieſe Feier mit einem langhal-
lenden Jubelrufe.

Nachmittags hatte der königl. Landtags Kommiſſarius die
ſämmtlichen Herren Stände, die Herren Chefs und Vorſtände
der Militair- und Civil Behörden zu einem Diner im Schloſſe
einladen laſſen.

Bei dieſem feſtlichen Mahle wiederholten ſich die unzwei-
deutigen Beweiſe der hingebendſten Anhänglichkeit für das er
habene Herrſcher Paar und Jhr ganzes Haus in dem auf
AllerhöchſtDaſſelbe ausgebrachten Toaſte. Die fröhliche un-
geſuchte Herzlichkeit der verſchiedenen Stände unter ſich laſſen
wie immer, ſo auch diesmal, die einmüthigen Beſtrebungen
derſelben in Ausſicht ſtellen, daß ſie ohne alle Rückſichten ein
zig und allein die wahren Jntereſſen und das Wohl aller Ein
geſeſſenen dieſer Provinz fördern zu helfen, und dadurch dem
Vertrauen eines hochſinnigen Königs zu entſprechen bemüht
ſein werden.

m än

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden Koö
nig von Preußen c. entbieten Unſeren zum Provinzial-Land-
tage einberufenen getreuen Ständen der Provinz Sachſen
Unſern landesvaäterlichen Gruß.

Jndem Wir mit voller Zuverſicht die Erwartung aus-
ſprechen daß Unſere getreuen Stände auch bei ihrer gegen-
wärtigen Verſammlung ihre bisher bewieſene treue Anhang-
lichkeit an Uns und Unſer Königliches Haus, wie uberall
die Geſinnungen echter Vaterlandsliebe auf's Neue bethati-
gen, und Unſerem Vertrauen durch eifriges und einmuthi-
ges Beſtreben, das wahre Beſte des Landes zu foördern, ent-
ſprechen werden erlaſſen Wir hiermit an ſie die gnädigſte
Aufforderung, die nachfolgenden Gegenſtände in Berathung
zu nehmen und ihr wohlerwogenes Gutachten uber dieſelben
abzugeben.

1. Aufhebung des Sportulirens der untern Verwaltungs-Behörden.

Die hinſichtlich des Sportulirens der untern Verwal-
tungs- Behörden beſtehenden geſetzlichen und obſervanzmaäßi-
gen Beſtimmungen haben ſich in vielen Beziehungen un-
geeignet und ungenugend erwieſen. Unſer Staats-Miniſte-
rium hat Uns daher den Entwurf einer auf Beſeitigung der
hierin bisher empfundenen Mangel gerichteten Verordnung
vorgelegt. Bevor Wir demſelben Unſere Allerhochſte Geneh-
migung ertheilen wollen Wir darüber das Gutachten Unſe-
rer getreuen Stande vernehmen, und laſſen denſelben daher
den gedachten Entwurf nebſt einer erläuternden Denkſchrift
zur Erwägung und Begutachtung hiebei zugehen.

2. Bau der Schul und Küſterhäuſer.
Nachdem die zum achten Provinzial- Landtage verſam-

melt geweſenen Stande des Herzogthums Pommern und des
Furſtenthums Rugen in einer ihrer Petitionen die Bitte vor-
getragen haben, daß im Wege der Geſetzgebung eine Modi-
ſication des ſ. 37. Theil II. Titel 12. des Allgemeinen Land-
rechts, den Bau der Schul und Kuſterhäuſer betreffend,
herbeigefuührt werde, und Wir die Beruckſichtigung dieſer
Bitte in dem Landtags-Abſchiede vom 30. December 1843
bereits verheißen haben ſo laſſen Wir jetzt einen von Un-
ſerm Staats- Miniſterium ausgearbeiteten Geſetz- Entwurf über
dieſen Gegenſtand, nebſt den dazu gehörigen Motiven, Un-
ſern getreuen Ständen zur Begutachtung zugehen.

3. Feld Polizei Ordnung.
Das Bedurfniß eines wirkſameren Schutzes fur den Land-

bau, beſonders fur die Feldfruchte, iſt allgemein erkannt wor-
den, und es iſt Uns bereits von den Landtagen verſchiedener
Provinzen die Bitte um Ergänzung und Verbeſſerung der die-
ſen Gegenſtand betreffenden geſetzlichen Beſtimmungen wieder
holt vorgetragen. Wir haben deshalb fur diejenigen Landes-
theile, in denen das Allgemeine Landrecht Geſetzeskraft hatr,
die nebſt Motiven hier beigefügte Feld Polizei Ordnung ent-
werfen laſſen, uber welche Wir die gutachtliche Erklärung Un
ſerer getreuen Stande vernehmen wollen.
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Jn Anſehung der allgemeinen Rechtsgrundſaätze, welche
das Landrecht theils abändern, theils ergänzen, ſo wie ande-
rer allgemeiner Beſtimmungen, welche die Gewahrung eines
größeren Rechtsſchutzes fur das Grundeigenthum und eine
beſſere Ordnung in den Angelegenheiten der Feldpolizei zum
Zweck haben hat zwar auf eine Uebereinſtimmung der Feld
Polizei Geſetzgebung in allen den verſchiedenen Landes-
theilen Bedacht genommen werden muſſen, in welchen
das Allgemeine Landrecht Geſetzeskraft hat. Jnſofern je-
doch in einzelnen Landestheilen oder Orten, beſondere,
auf eigenthumlichen provinziellen oder örtlichen landwirth-
ſchaftlichen Verhältniſſen beruhende Bedürfniſſe obwalten ſoll-
ten, ſo haben Wir nicht nur durch die Faſſung des entworfenen
Geſetzes dafur geſorgt, daß ſolche ſich neben demſelben geltend
machen und entwickeln können, ſondern werden auch wenn
ſolche eigenthumliche Verhältniſſe provinzielle Modificationen
oder Erganzungen des Geſetz- Entwurfs nothwendig oder rath-
ſam erſcheinen laſſen ſollten, die darauf gerichteten Antrage und
Vorſchlage Unſerer getreuen Stande gern entgegen nehmen.

4. Polizeiliches Verfahren gegen das Geſinde.
Die von Seiten einiger Provinzial Landtage gemachten

Anträge in Beziehung auf das Recht der Zucht der Dienſt-
herrſchaften gegen das Geſinde, haben zu einer Reviſion der
desfallſigen Beſtimmungen Veranlaſſung gegeben, in Folge
welcher ſich das Bedürfniß erſchoöpfender geſetzlicher Vor-
ſchriften uber das polizeiliche Verfahren gegen das Gefinde
herausgeſtellt hat. Wir haben Uns daher bewogen gefun-
den, einen Geſetz Entwurf darüber ausarbeiten zu laſſen,
und laſſen ſolchen nebſt den dazu gehörigen Motiven hierbei
Unſeren getreuen Ständen zur Erwägung und Begutachtung
zugehen.

5. Gefinde Dienſtbücher.
Von den Staänden mehrerer Provinzen iſt die Einfuüh-

rung von Geſinde-Dienſtbüchern beantragt worden, welche
an die Stelle der von den Herrſchaften ertheilten Zeugniſſe
uüber die Dienſtfuhrung treten ſollen.

Der erſte hierauf gerichtete Antrag der zum Aten Land
tage verſammelten Stande der Provinz Sachſen war von
Uns abgelehnt worden, weil das Bedurfniß zu einer ſolchen
Maagßregel nicht hinreichend begrundet erſchien. Nachdem
inzwiſchen ein ähnlicher Antrag auch von den Ständen an-
derer Provinzen gemacht worden und die Einführung der
Geſindebücher auch anderweitig als ein Bedürfniß zu erken
nen gegeben iſt, insbeſondere aber die günſtigen Erfahrun-
gen, welche im Königreich Sachſen uüber dieſe Einrichtung
gemacht ſind, vorliegen, ſo iſt der Gegenſtand von Unſe-
rem Staats Miniſterium zur Berathung gezogen und als
deren Ergebniß der Entwurf einer Verordnung vorgelegt
worden welchen Wir nebſt der dazu gehörigen Denkſchrift
Unſeren getreuen Ständen zur gutachtlichen Aeußerung zu-
gehen laſſen.

6. Feuer und Bau Polizei.
Da ſich mehrfach das Beduürfniß gezeigt hat, die in

den Städten geltenden Feuer- und baupolizeilichen Vor-
ſchriften auch auf ſolche Gebäude anzuwenden, welche wie-
wohl zum platten Lande gehörig, doch innerhalb der Städte,
oder im Gemenge mit ſtädtiſchen Grundſtucken belegen ſind,
es hieruüber aber zur Zeit an allgemeinen Beſtimmungen
fehlt: ſo haben Wir den anliegenden Entwurf einer des
fallſigen Verordnung ausarbeiten laſſen uüber welchen Wir
die gutachtliche Aeußerung Unſerer getreuen Stande verneh-
men wollen.

7. Aufhebung der Abdeckerei Privilegien.
Die in den meiſten Theilen der Monarchie zur Zeit noch

beſtehenden Abdeckerei-Privilegien haben zu vielfachen Be-
ſchwerden uüber die darin fortdauernde, den veränderten An
ſichten und Verhältniſſen nicht mehr entſprechende Beſchrän-
kung der Viehbeſitzer in der Benutzung ihres Eigenthums
Veranlaſſung gegeben, und es hat eben ſo wenig verkannt
werden konnen, daß dieſelben jetzt ihren fruüheren Zwecken
nicht mehr genugen, als es unausfuhrbar iſt, die privile-
girten Abdecker ſelbſt durch Zwangsmaaßregeln in der Aus-
uübung von Gerechtſamen zu ſchutzen, deren eigentliche An
De ſich nur auf ein jetzt verſchwundenes Vorurthell
grundete.

Aus dieſen Gründen, welche die beigefugte Denkſchrfft
umfaſſender entwickelt, haben Wir Uns bewogen gefunden,
die Aufhebung der Zwangs- und Bannrechte der Abdeckerei
im geſetzlichen Wege herbelzufuhren, und zu dieſem Ende einen
Geſetz Entwurf ausarbeiten laſſen, den Wir, nebſt den Mo
tiven uüber die darin getroffenen ſpecielleren Beſtimmungen,
Unſeren getreuen Ständen hierdurch zur Erwägung und Be
gutachtung zufertigen.

8. Detentions- und Transport- Koſten für Bettler und Vagabunden

Nachdem die von einigen Provinzial-Landtagen ausge-
gangenen Beſchwerden und Anträge in Betreff der Tragung
und Erſtattung der polizeilichen Aufgreifungs-, Unterſuchungs-
und Detentions- Koſten fur Bettler, Vagabunden und andere
legitimationsloſe Perſonen einer näheren Erwägung und Pru-
fung unterworfen worden, haben Wir, zur r
eines möglichſt gleichmäßigen Rechtszuſtandes und zur Beſei
tigung der zur Sprache gebrachten Mängel der beſtehenden Ge-
ſetzgebung denjenigen Entwurf einer Verordnung ausarbei-
ten laſſen, den Wir anbei, nebſt den zu ſeiner Erlaäuterung
dienenden Motiven, Unſern getreuen Ständen zur Begutach-
tung zugehen laſſen.

9. Verpachtung der Lehns und Fidei-Commiß-Güter.
Der nachtheilige Einfluß, welchen die Beſtimmungen des

S. V. des Edicts vom 9. October 1807 und H. 2. des Cul
tur-Edicts vom 14. September 1811 in den Landestheilen, in
welchen das Allgemeine Landrecht Geſetzeskraft hat, auf das
Fortbeſtehen der Lehne und Fideicommiſſe ausüben koönnen, hatte
bereits Unſers in Gott ruhenden Herrn Vaters Majeſtät
bewogen, eine Berathung darüber zu veranlaſſen, auf welche
Weiſe dieſen Gefahren zu begegnen ſein möchte. Nachdem dieſe
Berathung beendigt iſt, Wir auch inzwiſchen durch Unſere Ordre
vom 28. Juli 1842 bereits vorläufig die Anwendung d. V. J. c.
ſuspendirt haben, laſſen Wir nunmehr Unſeren getreuen Stän-
den einen von Unſerem Staats Miniſterium ausgearbeiteten,
dieſen Gegenſtand betreffenden Geſetz-Entwurf nebſt den ihn er
laäuternden Motiven zur Prüfung und gutachtlichen Aeußerung
hiebei zugehen.

10. Servisſteuer der Städte.
Ueber die ungleiche Vertheilung der noch immer nach et

nem im Jahre 1815 nur vorlaufig angenommenen Verthei-
lungs- Maaßſtabe aufgebrachten Servis- Abgabe ſind wieder-
holentlich Beſchwerden erhoben worden, zu deren Abhülfe Uns
von Unſerm Staats Miniſterium der Entwurf eines Geſetzes
über die anderweite Aufbringung der Servis- Abgabe in den
Städten der öſtlichen Provinzen vorgelegt worden iſt. Wir
fertigen dieſen Entwurf mit den dazu gehörigen Motiven Un
ſeren getreuen Standen anliegend mit der Aufforderung zu,
denſelben in Erwagung zu ziehen und ſich darüber gutachtlich
zu äußern.

m
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11. Handels Firmen-
Die in dem Allgemeinen Landrechte und in dem Rheini-

ſchen Handels Geſetzbuche enthaltenen Vorſchriften in Betreff
der Unterſchriften für den Betrieb kaufmänniſcher oder gewerb-
licher Geſchafte haben ſich mangelhaft erwieſen indem ſie we-
der die Wahl ſolcher Unterſchriften angemeſſen beſchranken, noch
den beſtehenden Firmen genügenden Schutz gewähren gegen die
Annahme gleichlautender Firmen Seitens ſolcher Handlungen,
welche in demſelben Orte neu errichtet werden. Um dieſem
Mangel zu begegnen, iſt ein Geſetz über die Unterſchriften und
Firmen im kaufmanniſchen und gewerblichen Verkehr entworfen
worden. Wir laſſen den Entwurf, wie aus den Berathungen
Unſeres Staatsraths hervorgegangen iſt nebſt den ihn erläu-
ternden Motiven, Unſeren getreuen Standen zur Prüfung und
gutgchtlichen Aeußerung hierbei zugehen.

12. Stempel und Gerichtskoſten in Vormundſchafts Sachen

Die Stande der Provinz Sachſen haben auf dem vorletz-
ten Provinzial-Landtage darauf angetragen, die Verhandlungen
zwiſchen dem Vormunde und dem obervormundſchaftlichen Ge-
richte in Betreff der Erziehung und der Vermögens- Verwal
tung der Minderjahrigen, ſowie die Depoſital-Extracte dei Ein
ziehung der Mündelgelder von Stempeln und Gebühren zu
befreien. Wir haben hierüber den Bericht des Staats-Mini-
ſteriums und das Gutachten einer aus den Mitgliedern des
Staatsrath ernannten Commiſſion erfordert und den anliegen-
den Entwurf einer Verordnung ausarbeiten laſſen. Bevor Wir
jedoch dieſem Entwurfe Unſere Sanction ertheilen, wollen Wir
zunächſt die gutachtliche Aeußerung Unſerer getreuen Stande
darüber vernehmen.

Wir haben die Dauer des Landtags auf vier Wochen be
ſtimmt, und verbleiben Unſern getreuen Ständen in Gnaden
gewogen.

Gegeben Berlin, den 2. Februar 1845.

(gez.) Friedrich Wilhelm.
(gez.) Prinz v. Preußen.

v. Boyen. Mühler. v. Nagler. Rother. Eichhorn.
v. Thile. v. Savigny. v. Bulow. v. Bodelſchwingh.

Gr. zu Stolberg. v. Arnim. Flottwell. Uhden.
An

die zum Provinzial Landtage der Provinz
Sachſen verſammelten Stande.

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden König
von Preußen c.

entbieten Unſeren zum Provinzial Landtag der Provinz Sach-
ſen verſammelten getreuen Standen Unſern gnadigſten Gruß.

Nachdem Unſere getreuen Stande in mehreren Provinzen
wiederholt darauf angetragen haben, dem beſtehenden Jntel-
ligenzblattweſen unter Aufhebung des Jntelligenzblattzwanges
eine andere Einrichtung zu geben laſſen Wir Unſern getreuen
Standen den Entwurf einer dieſen Gegenſtand betreffenden
Verordnung nebſt den nöthigen Erlauterungen zur Erwägung
und Begutachtung zugehen.

Da die auf das unwiderruflich verliehene Privilegium des
MültairWaiſenhauſes zu Potsdam zu nehmenden Ruckſichten
nicht geſtatten, den Uns vorgetragenen Wunſchen vollſtändig
zu entſprechen, ſo wollen Wir es lediglich dem Ermeſſen Un-
ſerer getreuen Stande überlaſſen, und ihre Aeußerung dar-
über erwarten, ob ſie in der vorgeſchlagenen Einrichtung eine
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Verbeſſerung des jetzt beſtehenden Zuſtandes erblicken oder die
Beibehaltung des letztern vorziehen.

Wir verbleiben Unſeren getreuen Ständen in Gnaden
gewogen.

Berlin, den 4. Februar 1845.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

(gez.) Prinz von Preußen.
(gez.) von Boyen.
Eichhorn.

An
Flottwell.

Muühler.
von Thile.

von Nagler.
von Savigny.

von Bodelſchwingh. Gr. zu Stolberg. von Arnim.
Uhden.

die zum Provinzial Landtage der Provinz
Sachſen verſammelten Stande.

Rother.
von Buülow.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin, den 8. Febr.

Pr. Cour. Pr. Cour.Fondo. Zf. Brief. Seld. Actien. gf. Brief. Geld. Gem.

St. Schidſch. [100 99 Berl. Potsd. 5 1196'/,
Preuß. Engl. do. do. P. Obl. 4 SOblig. 30. 4 Magd. Leipz. 183 182Präm. Sch.d. do. do. P. Obl.) 4 1103'
Sechandl. (93! Brl Anhalt. 152 15

Kur u. Nm. do. do. P. Obl.! 4 (1102Schldvſchr. 3 995 ſDüſſſ. Elberf.) 5 [105
Bri. St. Obl.3 100 do. do. P. Obl.)! 99.,
Dnunz. do. i. Th. 48 Rheiniſche 595 94Wſtpr. Pfbr. 8 909 98 do. do. P. Obl.) 4 99
Grßh. Poſ. do. 104 103 do. v. St. gar. 3 96
do. do. 3* 978 97 Brl. Frankf. 5 160/, 159

Oſtpr. Pfbr.3 00 do. do. P. Obl.) SPomm. do. 83/,100 Oberſchleſ. 4 1121
K. un Nm. do. 3* 100 9897 do. L B. v. eing 113 SSchleſ. do. 3 9g9 B. Stett. L. A. 129 128',
Gotd al marc. do. do. L. B. 129 128'
Frdrchsd'or. 13* Magd. Hlbſt.) 4 114
And. Goldm. B. Schw. Fr. 4às Fhir. x 11 do. dop. Obl.
Disconto. 3 6&'/, Bonn Köln.

Leipzig d. 7. Febr.

iere. Ange Staatspapiere. Ange- t.Staatspapiere boten. Geſucht Actien excl. Zinſ.! boten. Geſucht

K. S. Steuer-Cred. K. Pr. St. Schuldſch.
Kaſſenſch. à 39/ im à 3/, in Pr. Ct.

14 F. pr. 1001 99,von 1000 u. 500 93 (GOHamb. Feuerk.-Anl.
kleinere 1096 à 3 (300 Mk.K. S. Kamm.-Cred. Bco.150Kaſſenſch. à 297 im K. K. Oeſtr. Metall.

20ft. F. pr 150 fl. Conv.v. 500, 200 u. 50 s à 59 lauf. Zinſen 116
K. S. Landrentenbr. à 49 à 1039 im 1105à a i. 14 F. à 39 14 rv. 1000 u. 500 98 Skleinere S Act. d. W. B. pr. St.
K. Preuß. Steuer- à 1039Credit-Kaſſenſch. à Leipz. Bank Aktien
3 im 20 fl. F. à 250 pr. 100 159v. 1000 u. 500 4697 Eeipz. Dresd. Eiſenb.

kleinere S S Act à 100, pr. 100 135Leipz. Stadt-Oblig. SächſiſchBaier. do.
à 39 im 14 F. pr. 100 98v. 1060 u. 500 94 FSäcchſiſch-Schleſ. do.

kleinere S pr. 00 141Lpz. Dresd. Eiſenb. Magd. Lpz. do. incl.P.Ool. Aas 13072/, ODiv. Sch. do. pr. 10o0 185



Bekanntmachungen.
Nothwendiger Verkauf.

Land und Stadtgericht Naumburg
Die in Köſen, reſp. Köſener und Haſ

ſenhauſener Flur belegene, dem Backermei-
ſter Gottlieb Hämmerling in Köſen
gehörigen nachſtehend sub O ſpecificirten
Haus und Feldgrundſtücke, zuſammen ab-

ſchätzt aufgekhar 8546 Thlr.
zufolge der nebſt Hypothekenſchein und Be-
dingungen in unſerer Regiſtratur einzuſe-
henden Taxe, ſollen

am 16. Juli 1845
11 Uhr Vormittags und Nachmittag

an ordentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt wer-

den. 0Verzeichniß der Grundſtucke.
a) das Haus Nr. 37 in Köſen 5125 Thlr.
b) das Haus Nr. 69, fruher

Nr. 67 daſelbſt 2424
ch der Weinberg Nr. 22 in Kö-

ſener Flur in den Vorden-

vergen 500die Grundſtücke in Haſſen
hauſener Flur:

aa) Hufe Landes Dübe-
ner Gut lit. c. No. XVI.

bb) Acker Feld Dubener
Gut, über Richter's Holze,
unter den Acker Nr.
1715 des Flurbuchh 60

cc) Acker Holz Nr.
1706 b im Richter'ſchen

Hohhe 20Bei E. A. Schwetſchke und
Sohn iſt zu haben:
Rechtfertigung meines Abfalles

von der römiſchen Hofkirche.
Von Czerski,

apoſt. kathol. Prieſter in Schneidemuhl.
Preis 5 Sgr.

Bei E. A. Schwetſchke und
Sohn iſt zu haben:

ortrait von Johannes RongeP in Svo. Preis 2 Sgr.
4

420

es werde

8

Converſations-Lexikon.

Neuntederbeſſerte und ſehr vermehrte Originalauflage,.
Erſter bis ſechster Band.

Dieſe neunte Auflage erſcheint in 15 Bänden oder 120 Heften zu dem Preiſe
von 5 Ngr. für das Heft in der Ausgabe auf Maſchinenpapier; der Band koſtet
1 Thlr. 10 Ngr., auf Schreibpapier 2 Thlr. auf Velinpapier 3 Thlr.

Wie bisher, ſo wird auch in Zukunft das Werk möglichſt raſch vorſchreiten, umd
n regelmäßig monatlich wenigſtens zwei Lieferungen erſcheinen.

e Frühere Auftagen des Conv.- Leo werden nur einige
Zeit noch gegen diese neunte Auflage unter vortheilhaften Bedingungen
umgetauscht, worüber eine ausführliche Ankündigung in allen Buchkand-
lungen zu finden ist.

Systematischer Bilder- Atlas
zum

Conversations- Lexicon.
Vollſtändig 500 Blatt in Quart, in 120 Lieferungen

zu dem Preiſe von 6 Ngr.

Von dieſer Jkonographiſchen Encyklopädie der Wiſſenſchaften und
Künſte, die ſich an alle Originalausgaben und Nachbildungen des Conv.Lex. an
ſchließt und mit einem erklarenden Texte zugleich ein ſelbſtäandiges Ganzes bildet, iſt bereits
die erſte bis vierzehnte Lieferung ausgegeben. Die Fortſetzung folgt ohne Un-
terbrechung, jeden Monat wenigſtens zwei Lieferungen.

Leipzig, im Januar 1845. F. A. Brockhaus.
Bei uns iſt ſo eben erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

M. Gottfried Düchner's
bibliſche

Real- und Verbal-
Hand-Concordan zoder

Eregetiſch homiletiſches Cericon,
darinnen

die verſchiedenen Bedeutungen der Worte und Redensarten angezeigt, die Spruche der
ganzen, heiligen Schrift, ſowohl den nominihus als auch verhis und adjeetivis nach,
ohne weiteres Nachſchlagen, ganz geleſen, ingleichen die eignen Namen der Länder,
Städte, Patriarchen, Richter, Könige, Propheten, Apoſtel, und anderer angefuührt,
die Artikel der chriſtlichen Religion abgehandelt, ein ſattſamer Vorrath zur geiſtlichen
Redekunſt dargereicht, und was zur Erklärung dunkler und ſchwerer Schriftſtellen nutz-

lich und nöthig, eroörtert wird.

Supplement-Heftzur ſechsten Auflage,
herausgegeben

von
Dr. H. L. Heubner.

gr. 8. 73 Sgr. (6 gGr.)
Daſſelbe in Ato.

Daſſelbe in Fol. 10
Halle, Januar 1845.

C. A. Schwetſchke und Sohn.

e
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Zweite Beilage zu Nr. 35
d e 6

Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Dienstag den 11, Februar 1845.

W

Frankreich.
Parise, d. 4. Februar. Die Abſetzung der Deputirten

St. Prieſt und Drouin de Lhuys von ihren Stellen als
Staatsbeamten macht ſehr viel boſes Blut; die Gruppen im
Konferenzſaale der Kammer waren geſtern ſehr belebt, allent-
halben ſprach man ſich voll lebhaften Unwillens daruber aus
Herr Dupin ſoll ſogar das Kabinet herausgefordert und zum
Miniſter Dumon geſagt haben Wenn Jhr jene wegen ei-
nes ſtillſchweigenden Votums abſetzt, warum ſetzt Jhr mich
nicht ab, der ich offen gegen Euch geſprochen habe?“ Die
Ueberzeugung, daß nach allen dieſen Schritten das Kabinet
ſich nicht mehr lange halten könne, greift immer mehr um
ſich.

Geſtern Abend verſicherte man Herr Guizot habe bei
dem König auf die Auflöſung der Kammern gedrungen, die-
ſer aber dieſen äußerſten Schritt verweigert man will durch
aus keine neuen Wahlen unter dem Eindruck der gegenwaär-
tigen Stimmung vornehmen der König ſoll ſogar zum Gra-
fen Montalivet geſagt haben: „Die Wahlen werden ohne
ihn geſchehen und ſelbſt gegen ihn.“

Amerika.
Man hat über Liverpool Nachrichten aus Neuyork

vom 14. Januar erhalten. Das Haus der Repräſentanten
zu Waſhington beſchäftigte ſich fortdauernd mit der Texas
Annexationsfrage; es iſt jedoch allgemeine Ueberzeugung, daß
der Vorſchlag zur Annexation während der laufenden Seſ-
ſion ſelbſt im Repräſentantenhaus nicht durchgehen werde.
Der Epxpräſident Jackſon klagt in einem Schreiben vom
1. Januar an Herrn Blair (im Waſhington Globe“ mit-
getheilt) uüber die Lauheit des Kongreſſes bei der Berathung
über die „große Nationalfrage“; nach zuverläſſigen Berich-
ten aus Texas ſei es die höchſte Zeit „zuzugreifen“ außer-
dem werde der engliſche Einfluß die Annexation zu hindern
wiſſen.

Vermiſchtes.
Paris, d. 5. Febr. Die Nachrichten von außer-

ordentlich ſtarkem Schneefall dauern aus allen Gegenden Frank
reichs, beſonders den gebirgigen, fort. An der Pyrenaen-
grenze iſt bei Bonne Aigue ein ganzer Maulthierzug im
Schnee umgekommen. Als die Briefpoſt 4 Tage darauf
denſelben Weg kam, fand ſie 8 Maänner, die den Zug be-
gleiteten, und 7 Maulthiere todt: nur ein Maulthier, von
einem Felſen und einer Decke geſchuützt, befand ſich noch am
Leben und zog durch ſein Wiehern die Aufmerkſamkeit des
Poſtillons auf ſich. Es war nahe daran, ebenfalls zu ſter-
ben; doch ein wenig Brod und Wein, das man ihm gab,
brachten es wieder auf die Beine, ſo daß es ſeinem Retter
bis zum nächſten Dorfe folgen konnte. Jn Folge eben
des erwähnten Schneefalls und des gleich darauf eingetretenen
Schmelzens trat im Becken der Garonne eine große Ueber-
ſchwemmung ein; am 2. Februar glich es von La Magiſtère
dis Langoiron einem See, und die Bewohner mußten ſich
auf allen Seiten zu retten ſuchen.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Magdeburg den 8. Febr. (Rach Wiſpein.)Weizen 32 s 6 Gerſte 25 27
Roggen 28 30 Hafer 15 16

Quedlinburg den 5. Febr. (Nach Wisyeln.)

Weizen 29 35 Gerſte 24 26Roggen 2686 58 Hafer 15Raffinirtes Rüböl, der Centner 11 h 12
Rüböl, der Centner 11 11
Leinöl der Centner 11 42

Nach Dresdner Scheffeln.
Leipzig den 8. Febr.

v

Weizen 3 12 X bis 3 15 NRoggen 2 45 2 e 22Gerſte 2 e 2 2 eHafer ne 10 m eRappſaat 6S. Rübſen 4 1585 4 22).W. Rübſen 5 22Oel der Ctr. 11 15

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg.
am 9. Februar: 30 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 9. bis 10. Febr.

Jm Kronprinzen Die Hrru. Kaufl. Laumeier a. Bremen Sanners
a. Magdeburg Wilke u. Hr. Advocat Ritter a. Leipzig. Hr. Rentier
Seemann a. Lübeck. Hr. Lieut. Brendel a. Berlin. Hr. Dr. phil.
Zump a. Hamburg. Hr. Offic. v. Saldern a. Berlin.

Stadt Zürch Hr. Rittmſtr. Pogadin a. Pultawa. Hr. Fabrik.
Gynappel a. Amſterdam. Hr. Director Weſſel a. Paderborn. Hr-
Rentier Roth u. Hr. Kaufm. Meyer a. Berlin. Die Hrru. Kaufl.
Jihs u. Melchior a. Magdeburg, Weiß a. Dresden, Lüders a. Leipzig

Eugliſcher Hof Hr. Partik. Kapp a. Stuttgardt. Die Hrrn. Kaufl,
Breffel a. Leunep, Braſche a. Elberfeld, Häniſch a. Aachen.

Goldnen Ring Hr. Gutsbeſ. Schmetzer a. Oranienbaum. Die Hrru.
Koufl. Albrich a. Fiaukfart, Weſer g. Altonga. Hr. Cand, Arnd
a. Leipzig.

Goldnen Löwen Die Hrrn. Kaufl. Berger a. Nordhauſen Schienc
mann a. Magdeburg Simon a. Leipzig. Hr. Gutsbeſ. Kranz a.
Honigdorf. Hr. Fabrik Preiſſe, Hr. Holzhdlr. Wunder u. Hr. Ma
ler Meinel a. Berlin. Hr. Wollhdlr. Jacobſon a. Breslau.

Schwarzen Bär: Hr. Kaufm. Reckling a. Magdeburg. Hr. Muſikus
Springer a Berlin. Hr. Kunſthdlr. Bornemann a. Aachen. Hr.
Lehrer Alfred a. Köslin.

Stadt Hamburg Die Hrru. Kaufl. Waldow a. Halberſtadt Krüger
a. Magdedurg. Hr. Juſtizrath Teuſcher a. Hohenſtedt. Hr. Oekon.
Meye a. Helmſtedt. Hr. Partik. Orcyeck a. Dresden. Hr. Oſfſic. v.
Kieſen a. Berlin.

Zur Eiſenbahn Die Hrra. Kaufl. Beeck a. Magdeburg Schmidt a.
Elberfeld. Hr. Koch Eberwein a. Ratibor. Hr. Rendant Avenarius
a. Breslau. Hr. Apotheker Bleicher m. Fam. a. Stettin.



Bekanntmachungen.
Ein Kuhhirte, welcher mit guten At-

teſten verſehen iſt, kann ſogleich oder zu
Oſtern d. J. in Dienſt treten in Deder-
ſtedt bei L. Schroeter.

Fortſetzung
der le Veaux'ſchen Auction

Harz Nr. 1331.
Heute Nachmittag I Uhr ſollen Hand-

werkszeuge, Bohrzeuge, Hobelbanke u. dgl.
mehr; ferner

Mittwoch den 12. d. M. Nachmit-
tag I Uhr Kupfer, Zinn, eiſerne Geld-
und Dokumentenkaſten, meiſtbietend gegen
gleich baare Zahlung in Courant verkauft
werden.

Halle, den 11. Febr. 1845.

J. H. Brandt,
Auct.-Commiſſarius.

Gaſthofs-Verkauf oder
Verpachtung.

Jch beabſichtige meinen in der hieſigen
Stadt, am Markte, in der Nahe des
Leipziger Thores, gelegenen, erſt vor einigen
Jahren neu ausgebauten

Gaſthof zum goldenen Ring
mit einem bedeutenden Jnventario, ent-
weder aus freier Hand zu verkaufen, oder
auch zu verpachten. Derſelbe iſt bis
jetzt fur 450 Thlr. jährlich verpachtet ge-
weſen und enthält 13 heizbare Zimmer,
einen großen Saal im toskaniſchen Ge-
ſchmack, mehrere andere Piècen und Stal-
lung fur 30 Pferde. Die Uebernahme,
ſei es als Kauf oder Pacht, kann zu Oſtern
dieſes Jahres erfslgen, wo der zeitherige
PachtContract ablauft.

Ein bisher obgewaltetes Vorkaufsrecht
fällt weg und die Hälfte der Kaufſumme
kann hypothekariſch ſtehen bleiben.

Kauf oder Pachtluſtige wollen ſich in
portofreien Briefen oder auch perſönlich an
mich wenden.

Delitzſch, den 8. Febr. 1845.
Chriſtian Friedrich Schmidt.

Bekanntmachung.
B. Meine bekannten zinner
nen Wärmflaſchen, inwendig mit Stützen,
empfehle ich jetzt in beliebiger Auswahl zu den
billigſten Preiſen.
Zinngießer Zimmer, Schmeerſtr. No. 484.

à „—sr
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Im Commiſſionsverlag von Bernh. Tauchnitz jan. in Leipzig ierſchienen und durch alle Buchhandlungen zu tz jan. in Leipzig iſt ſoeben

Abdruck
Reviſions- Gegenſchrift

fur
den Herrn Reichsgrafen

Guſtav Adolph von Bentinck
wider

den Herrn Reichsgrafen
Wilhelm Friedrich Chriſtian von Ventinck,

betreffend
den Reichsgraflichen Herrſchaften
und Gutern.

Herausgegeben von den Doctoren

C. F. Dieck und F. G. Eckenberg.
gr. 8. broſch. 1 Rthkr.

Die obige Schrift iſt ein neuer wichtiger Beitrag zur Geſchichte des Bentinck'ſchen
Erbfolgeſtreits, welchem das Publikum mit der größten Theilnahme vom Anfange an
bis zu ſeinen neueſten merkwürdigen Schickſalen gefolgt iſt. Nachdem das Urtheil der
Juriſten Fakultät zu Jena, welches im J. 1843 durch den Druck veroööffentlicht wurde,
publicirt worden war, wendete der Klager dagegen das Rechtsmittel der Reviſion
ein.

die Succeſſion in

Die wider die zur Ausführung dieſes Rechtsmittels beſtimmte klageriſche Reviſions-
ſchrift vom Beklagten bei dem Proceßgericht eingereichte Gegenſchrift wird nebſt den
dazu gehörigen Beilagen in der obigen Schrift öffentlich bekannt gemacht. Dieſelbe
hat aber nicht blos dadurch Werth, daß ſie die dem Publikum bisher vorgelegten Pro-
ceßacten vervollſtandigt, ſondern ſie erhalt auch durch die in ihr gegebene grundliche
Erörterung der hochwichtigen Rechtsfragen, welche in jenem Proceſſe zur Sprache ge-
kommen ſind, eine ſelbſtſtandige und zwar ſehr große wiſſenſchaftliche Bedeutung.

Donnerstag den 20. Februar ſollen in dem
Farrnſtedter Rittergutsholz (Querbirken) meh-
rere hundert Schocke ſtark und gut geſetzter
Hecke, ferner eine Anzahl junger Eichſtaäm-
me zu Stellmacherholz, einige große ſtarke
Birken zu Tiſchlerholz geeignet, eine Anzahl
Aspen zu Bauholz paſſend, mehrere Schocke
Aspen- Stangen und ſchwache Birken ſo wie
einige Klaftern Eichen- und Aspenholz offent-
lich an den Meiſtbietenden verkauft werden.

Die Verkaufsbedingungen werden an Ort
und Stelle bekannt gemacht, der Verkauf
beginnt bei guünſtiger Witterung Vormittag
11 Uhr.

Bei der Kohlengrube des Ritterguts
Döllnitz iſt jetzt noch ein kleiner Vorrath
von Kohlenſteinen vorhanden, und werden
dieſelben zu dem zeitherigen wohlfeilen Preiſe
verkauft, wofur man bei vielen Gruben
nicht ungeformte Kohlen kaufen kann. Auch

ſind jetzt wieder ungeformte Kohlen zum
Verkauf vorräthig.

Der Kohlenaufſeher
Herzer.

reM
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Fortunagrube bei Lochau.
Kohlenſteine ſind noch vorräthig und wer-

den 1000 Stuck ſehr gute Kohlenſteine mit
1 Thlr. 4 Sgr. verkauft. Auch kann wohl-
feiles Fuhrwerk nachgewieſen werden.

Auf ein neuerbauetes Muhlengrundſtuck
mit Ackerzubehörungen, 5 Stunden von Halle
gelegen 4500 Thlr. an Werth, werden 1000

1200 Thlr. zur Iſten Hypothek zu 4
Zinſen zu leihen geſucht. Naheres bei Sup-
prian in Halle, Leipzigerſtraße No. 283.

Ein moderner Schlitten ſteht billig zu ver
kaufen. Klausthor No. 2159.

Eine geſunde Amme vom Lande wird
geſucht und kann ſich melden bei der Heb-
amme Edelmann in Halle im Entbin-
dungshauſe.

Mittwoch Punkt 3 Uhr friſche Pfannku-
chen am freien Platz.
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